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Kantonsratspräsidenten
Hrn. Thomas Hauser
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8200 Schaffhausen

Postulat 201711
Schaffhausen, 1. Januar2017

Postulat: Gelder aus dem Strassenfonds für die Waldpflege entlang von Strassen

Der Regierungsrat wird beauftragt, die Strassenfonds-Gelder auch für die Waldpflege
entlang von Strassen einzusetzen, und zwar unabhängig davon, ob die Pflege durch das
kantonale Tiefbauamt oder durch Waldeigentümer (Gemeinden, Kantonsforstamt, Private)
durchgeführt wird.

Begründung:
Wenn das kantonale Tiefbauamt die Strassenböschungen und Gehölze entlang von
Strassen pflegt, so werden die Mittel dem Strassenfonds entnommen. Werden die
Waldränder entlang der Strassen aber durch die Waldeigentümer (Gemeinden,
Kantonsforstamt, Private) gepflegt, so muss dieser relativ teure Unterhalt auf eigene Kosten
durchgeführt werden. Dies beschönigt die kantonale Strassenrechnung und geht zu Lasten
der Waldeigentümer.
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Mit Dank und freundlichen Grüssen
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